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In der Affäre rund um den Schweizer 
Spion Daniel M. hat der deutsche Gene-
ralbundesanwalt bekannt gegeben, dass 
am 8. August Anklage erhoben wurde. 
Die Justizbehörde bestätigte damit Be-
richte des «Tages-Anzeigers» und der 
«Süddeutschen Zeitung». Die erhobenen 
Vorwürfe gegen den 54-Jährigen sind be-
reits bekannt: Daniel M. soll 2011 zusam-
men mit einem deutschen Privatermitt-
lungsbüro biografische Daten von drei 
deutschen Steuerfahndern ausgeforscht 
haben, wofür ihm der Schweizer Nach-
richtendienst NDB 13 000 Euro bezahlt 
haben soll. Davon habe M. 10 000 Euro 
an seinen Partner weitergeleitet. Ziel 
war es, Informationen über nordrhein-
westfälische Steuerermittler zu sam-
meln, die nach Schweizer Bankdaten 
suchten, um hiesige Schwarzgeldkonten 
von deutschen Kunden aufzudecken.

M., der seit April in Deutschland in 
Haft sitzt, hat diesen Vorwurf anerkannt. 
Der Generalbundesanwalt hat aber 
einen zweiten Vorwurf angeklagt, den 
M. bestreitet: Der Ex-Polizist soll zusam-
men mit seinem Partner eine Quelle in 
die Finanzverwaltung von Nordrhein-
Westfalen eingeschleust und dafür 
60 000 Euro erhalten haben. Auftrag 
und Bezahlung sollen vom Schweizer 
Nachrichtendienst gekommen sein. Die 
Identität der Quelle sei unbekannt, 
schreibt der Generalbundesanwalt in 
seiner Mitteilung. (ms)

Anklage gegen Spion 
Daniel M. bestätigt

Finanzen
Bund rechnet mit Überschuss 
statt mit Defizit
Der Bund hat erneut mehr Geld in der 
Kasse als erwartet. Budgetiert war ein 
Defizit von 250 Millionen Franken. Nun 
rechnet der Bund mit einem Überschuss 
von fast 500 Millionen Franken. Der 
Bundesrat hat die Hochrechnung zur 
Kenntnis genommen, wie das Finanzde-
partement mitteilte. Gemäss dieser wer-
den die Einnahmen und Ausgaben Ende 
Jahr je ein halbes Prozent über dem Bud-
get liegen. Hauptgrund ist die Gewinn-
ausschüttung der Nationalbank. (SDA)

Finanzplatz
Schärfere Kriterien für 
Informationsaustausch
Die Bundesverwaltung soll präzisieren, 
nach welchen Kriterien der Bundesrat 
entscheiden will, ob er im Rahmen des 
automatischen Informationsaustauschs 
Daten an andere Länder übermittelt. 
Das verlangt die Wirtschaftskommission 
des Nationalrates. Sie beschloss in die-
sem Zusammenhang, die Beratungen 
zum automatischen Informationsaus-
tausch (AIA) mit weiteren Staaten bis im 
September zu sistieren, wie die Parla-
mentsdienste mitteilten. Der Bundesrat 
will den AIA über Finanzkonten mit 
41 weiteren Staaten und Territorien ein-
führen, darunter China, Russland und 
den Cayman-Inseln. (SDA)

Einwanderung
Bundesrat hält Tessiner 
Inländervorrang für zulässig
2016 haben die Tessiner Stimmberech-
tigten die Initiative «Prima i nostri» an-
genommen, die unter anderem einen 
Tessiner-Vorrang in die Verfassung 
schreibt. Der Bundesrat beantragt dem 
Parlament nun, die in diesem Sinn geän-
derte Kantonsverfassung zu gewährleis-
ten. Die Bestimmungen zum Schutz  
inländischer Arbeitskräfte und zum In-
ländervorrang könnten bundesrechts-
konform ausgelegt werden. (SDA)

Tourismus
Kommission will Verbot von 
Preisklauseln auf Plattformen
Online-Buchungsplattformen sollen 
Schweizer Hoteliers keine Mindest-
preise vorschreiben dürfen. Dieser Mei-
nung ist die Wirtschaftskommission 
(WAK) des Nationalrates. Sie unterstützt 
eine Motion aus dem Ständerat, die ein 
Verbot von Preisklauseln verlangt. Soge-
nannte enge Preisparitätsklauseln ver-
pflichten die Hotels, auf ihrer eigenen 
Internetsite den auf Buchungsplattfor-
men aufgeführten Zimmerpreis nicht zu 
unterbieten. Die WAK halte die Preis-
klauseln für wettbewerbsschädigend, 
schreiben die Parlamentsdienste. (SDA)

Nachrichten

Fabian Renz 
Bern

Es ist eine gute Nachricht für die Versi-
cherten der obligatorischen Kranken-
kasse. Oder doch nicht?

Die Nachricht ist die, dass der Bun-
desrat der Ärzteschaft für ihre ambulan-
ten Leistungen (also ohne Spitalüber-
nachtung des Patienten) die Tarife 
kürzt. Eigentlich wäre es Aufgabe der 
Krankenkassen, Ärzte und Spitäler, sich 
untereinander auf einen Preis für die  
diversen medizinischen Leistungen zu 
einigen. Doch die Tarifverhandlungen 
scheiterten, weil sich Versicherer und 
Leistungserbringer nicht einig wurden – 
und dies, obschon das geltende System 
Ende Jahr offiziell ausläuft. Entspre-
chend kündigte Bundesrat Alain Berset 
(SP) im Frühjahr an, die Sache selber  
in die Hand zu nehmen: Er überarbei-
tete das Tarmed genannte Tarifsystem 
so, dass Einsparungen von insgesamt 
700 Millionen Franken resultiert hätten. 
Der Vorschlag stiess allerdings während 
der Vernehmlassung in den letzten Mo-
naten auf heftige Kritik, insbesondere 
bei den betroffenen Ärztegruppen.

Berset hat die Einwände nun teil-
weise berücksichtigt. An der gestrigen 
Bundesratssitzung wurde entschieden, 
statt 700 bloss 470 Millionen Franken 
einzusparen. Die Korrekturen am ur-
sprünglichen Vorschlag kommen unter 
anderen Kindern, Betagten und psy-
chisch Kranken zugute. Prinzipiell gilt, 
dass eine «Grundkonsultation» beim 
Arzt fortan nur noch 20 Minuten dauern 
darf. Für die erwähnten Patientengrup-
pen wird die Limite dagegen ein wenig 
gelockert. 

Darüber hinaus ergreift der Bundes-
rat unter anderem folgende Sparmass-
nahmen:

 ¬ Er senkt die Tarife für Leistungen, die 
aufgrund des technischen oder medizi-
nischen Fortschritts weniger Zeit als frü-
her beanspruchen (etwa die Operation 
des grauen Stars am Auge).

 ¬ Die Dauer einer ärztlichen Weiterbil-
dung ist für die Preisgestaltung nicht 
mehr relevant. Das führt zu einer tiefe-
ren Bewertung gewisser Arbeiten von 
Spezialärzten. 

 ¬ Leistungen «in Abwesenheit des Pa-
tienten» müssen von den Ärzten künftig 
transparenter ausgewiesen werden. Die 
Idee ist, dass die Versicherten auf ihrer 
Abrechnung besser kontrollieren kön-
nen, ob Frau oder Herr Doktor effektiv 
für sie tätig war. Für diese Leistungen 

stehen künftig zudem nur noch maximal 
30 statt wie heute 60 Minuten pro Quar-
tal zur Verfügung. Für Kleinkinder und 
über 75-Jährige soll es allerdings mit  
der Beibehaltung der 60-Minuten-Li-
mite auch hier eine Ausnahme geben.

 ¬ Die normale Tages-Notfallpauschale 
wird nur noch ausgerichtet, wenn der 
Patient lebensgefährlich verletzt ist oder 
eine Organschädigung aufweist.

Lob von den Krankenkassen
Dass diese Beschlüsse den Versicherten 
zugutekommen, darin sind sich Berset 
und der Kassenverband Curafutura für 
einmal einig. Wie Berset vor den Medien 
erklärte, werden die Prämien der obliga-
torischen Grundversicherung um rund 
1,5 Prozent entlastet. Die per 1. Januar 
2018 in Kraft tretenden Massnahmen 
würden sich bereits auf die Prämien des 
nächsten Jahres positiv auswirken. Kon-
kreter wurde er nicht. Curafutura da-
gegen nennt bereits Zahlen. Dank der 
Einsparungen «dürften die Prämien 

nächstes Jahr um circa 2,5 bis 3,5 Pro-
zent statt 4 bis 5 Prozent ansteigen». Der 
Bundesrat habe mit seinem Eingriff «Ge-
spür für die Versicherten und die Patien-
ten» bewiesen, lobt der Verband.

Kritischer ist Santésuisse, die zweite 
grosse Dachorganisation der Versiche-
rer. Dort zweifelt man daran, dass die 
neue Tarifstruktur tatsächlich die pro-
phezeiten 470 Millionen Franken ein-
bringt. Die heftigste Kritik während der 
Vernehmlassung kam freilich von der 
Ärzteschaft. Der Bundesrat gefährde die 
ambulante Medizin, warnte der Ärzte-
verband FMH im Juni. Die Vorschläge 
würden zu einer Verlagerung in den sta-
tionären Bereich führen – und so einen 
Kostenschub verursachen. 

Sind es am Ende also doch keine gu-
ten Nachrichten für die Versicherten, die 
gestrigen Beschlüsse des Bundesrats? 
Auf diese Frage kam von Ärzteseite her 
gestern nur Schweigen. Man werde mor-
gen Freitag an einer Medienkonferenz 
Stellung nehmen, hiess es bei der FMH.

Dank Bersets Eingriff sollen Prämien 
«nur» um 3,5 Prozent steigen
Der Bundesrat zwingt Ärzten und Spitälern Sparmassnahmen auf, um die Gesundheitskosten zu dämpfen. 

Eine «Grundkonsultation» beim Arzt darf künftig nur noch 20 Minuten dauern. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Das Militär sagt, es habe  
die Thurgauer Behörden  
vor Jahren über Missstände  
in Hefenhofen unterrichtet. 
Zudem wurde ein neuer Fall 
publik.

Stefan Häne

Noch ist nicht restlos geklärt, welche 
Verantwortung den Behörden im Fall 
des Tierquälers Ulrich K. aus Hefenho-
fen TG zukommt. Hätten sie das Leiden 
der Tiere verhindern können? Der Thur-
gauer Regierungsrat will Klarheit schaf-
fen. Am Dienstag hat er beschlossen, 
den Vollzug des Tierschutzes im Kanton 
Thurgau von einer externen Kommis-
sion analysieren zu lassen.

Zur Untersuchung gehören dürften 
auch die Vorfälle aus dem Jahr 2008.  
Damals stattete der Veterinärdienst der 
Armee dem Hof des Pferdehalters einen 
Besuch ab. Die Armee hatte bis dahin 
immer wieder bei Ulrich K. Pferde ge-
kauft. Nach der Inspektion kam ihr Vete-
rinärdienst zum Schluss, die Pferdehal-
tung widerspreche den Tierschutzbe-
stimmungen. Daraufhin habe man die 
Zusammenarbeit eingestellt, legte das 
Verteidigungsdepartement offen. Man 
habe seit 2008 keine Pferde mehr von 
Ulrich K. bezogen.

Hatte die Armee damit ihre Schuldig-
keit getan? Oder hätte sie als weitere 
Massnahme nicht zwingend jene Be-
hörde informieren müssen, die für eine 
korrekte Tierhaltung auf dem Hof von 
Ulrich K. direkt verantwortlich ist: das 
Thurgauer Veterinäramt? Von einem 
Versäumnis will die Armee nichts wis-
sen. «Das Thurgauer Veterinäramt war 
2008 über die Zustände auf dem Hof  
informiert», sagt Oberst Stéphane Mon-
tavon, Chef Veterinärdienst der Armee. 
Die Armee habe den Hof von Ulrich K. 
nämlich auf Ersuchen des Thurgauer Ve-
terinäramts hin unter die Lupe genom-
men und das Amt danach über die Miss-
stände ins Bild gesetzt. «Das Amt for-
derte unsere Hilfe an, damit ein ent-
scheidender Schritt gegen Tierschutz-
verstösse in diesem einzelnen Fall 
durchgeführt werden konnte.»

Das Protokoll des Veterinärdiensts 
der Armee, datierend vom 6. Februar 
2008, listet die Beanstandungen akri-
bisch auf. Demnach herrschte im Stall 
eine grosse Unordnung, alle Pferde wa-
ren verbotenerweise mit Halsriemen an-
gebunden, die Tiere hatten augen-
scheinlich seit längerer Zeit keinen Aus-
lauf mehr. Sie lebten in beengten Ver-
hältnissen, die Boxen waren zum Teil 
sehr mangelhaft beleuchtet und belüf-
tet, statt Futter lag Mist in den Krippen. 
Kein Pferd war geputzt, ein Pferd trug 
einen uralten dreckigen Verband.

Das Thurgauer Veterinäramt versi-
chert, die Meldung der Armee ernst ge-
nommen zu haben, so wie es jede Mel-
dung ernst nehme, «wo immer sie her-
kommt». Der Tierschützer Erwin Kessler 
sieht das allerdings anders. Letzte Wo-
che hat er gegen Kantonstierarzt Paul 
Witzig, der seit 2001 im Amt ist, Straf-
anzeige eingereicht. Witzig, so Kessler, 
habe Ulrich K. wissentlich und bewusst 
geschützt – Vorwürfe, die der Kantons-
tierarzt zurückweist.

Bauer hält Kühe trotz Verbot
Inzwischen ist im Thurgau ein weiterer 
heikler Fall bekannt geworden. Wie der 
«Blick» berichtete, hielt auch ein Bauer 
in Bussnang trotz Tierhalteverbots Kühe 
unter miserablen Bedingungen. Dem-
nach erliessen die Thurgauer Behörden 
gegen den betroffenen Bauern im Weiler 
Reuti bei Bussnang schon 2010 ein Tier-
halteverbot, nachdem der Thurgauer 
Tierschutzverband eine Anzeige einge-
reicht hatte. Trotzdem soll der Bauer 
noch immer rund 60 Kühe unter frag-
würdigen Bedingungen halten.

Der Kanton bestätigte gestern, dass 
auf dem Hof Kühe gehalten werden. Im 
Thurgauer Kantonsparlament räumte 
die Regierung zudem Fehler im Umgang 
mit dem Fall Hefenhofen ein und be-
tonte, man wolle die Verfahren und Ab-
läufe «schonungslos und systematisch» 
untersuchen.

Armee informierte schon früh über Tierquäler

Ein Organisationsverbot der Koran-Ver-
teilaktionen «Lies!» ist aus der Sicht des 
Schweizerischen Nachrichtendienstes 
(NDB) derzeit nicht erfolgversprechend. 
Einer Verweigerung der polizeirechtli-
chen Bewilligung durch Kantone und 
Gemeinden steht dagegen nichts im 
Weg. Die NZZ hat gestern über ein neues 
Rechtsgutachten zu den Koran-Verteil-
aktionen sowie einen Brief von NDB-
Chef Markus Seiler an die Konferenz der 
kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren 
berichtet.

Daraus geht hervor, dass das Verfü-
gen eines Organisationsverbots gemäss 
Artikel 74 des Nachrichtendienstgeset-
zes gegen «Lies!» derzeit nicht erfolgver-
sprechend ist. Ein allgemeines Tätig-
keitsverbot gegen das Verteilen von Ko-
ranen im Rahmen der Aktion «Lies!» sei 
nicht möglich, da ein solches Verbot 
nicht gegen unbestimmte Personen aus-
gesprochen werden könne.

Das Tätigkeitsverbot eigne sich hin-
gegen, einzelnen Personen die Beteili-
gung an «Lies!»-Aktionen zu verbieten. 
Dies, wenn aufgrund der Eigenschaften 
dieser Personen eine konkrete Bedro-
hung der inneren oder äusseren Sicher-
heit entstehe und die Tätigkeit dazu 
diene, terroristische oder gewalttätig-
extremistische Aktivitäten zu propagie-
ren, zu unterstützen oder in anderer 
Weise zu fördern. (SDA)

Bund stützt Stopp 
von Koran-Aktionen 

Wer sich in einer Arztpraxis oder einem Spital 
ambulant behandeln lässt, löst Kosten über 
das Tarifsystem Tarmed aus. Die wichtigste 
Masseinheit dieses Systems sind die soge-
nannten Taxpunkte. Jede medizinische 
Leistung entspricht einer bestimmten Anzahl 
Taxpunkte; jeder Taxpunkt wiederum hat 
einen bestimmten Frankenwert, der von 
Kanton zu Kanton variiert – in Bern zum 
Beispiel sind es 0.86 Franken, in Zürich 0.89. 

Ein Beispiel: Die «Grundkonsultation» 
während der ersten 5 Minuten in einer 
Arztpraxis entspricht einer «ärztlichen 
Leistung» von 9,57 Taxpunkten. Zusätzlich 
verrechnet werden «technische Leistungen» 
(worunter etwa die Löhne des Praxisperso-
nals fallen) von 8,19 Taxpunkten. Die Punkte 
werden zusammengezählt und mit dem 
Taxpunktwert verrechnet. In Bern kommt 
man somit auf einen Preis von 15.30 Franken, 
in Zürich auf 15.80 Franken. (fre)

Taxpunkte
So funktioniert Tarmed


